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§ 412b ASVG
Versicherungszuordnung auf Grund

einer amtswegigen
Sachverhaltsfeststellung

(Neuzuordnung)
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Stellt der Krankenversicherungsträger oder das Finanzamt bei der Prüfung nach § 41a dieses Bundesgesetzes

oder nach § 86 EStG 1988 für eine im geprüften Zeitraum nach dem GSVG bzw. nach dem BSVG versicherte

Person einen Sachverhalt fest, der zu weiteren Erhebungen über eine rückwirkende Feststellung der

Pflichtversicherung nach diesem Bundesgesetz (Neuzuordnung) Anlass gibt, so hat der

Krankenversicherungsträger oder das Finanzamt die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen ohne

unnötigen Aufschub von dieser Prüfung zu verständigen. Die Verständigung hat den Namen, die

Versicherungsnummer sowie den geprüften Zeitraum und die Art der Tätigkeit zu enthalten.

2. (2)Erfolgt eine Verständigung nach Abs. 1, so sind die weiteren Ermittlungen vom Krankenversicherungsträger

und von der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen im Rahmen ihres jeweiligen Wirkungsbereiches

durchzuführen.
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